
II~28 der Beilagen zu den stenographischen-Protokollen des Nationalr~tes 
XI.Gesetzgebungsperiode 

13.;>!1966 

20/J Anfrage 

derAp~eo:rdneten M eiß 1, M e·l·t-e,r und· Genossen 

an d;i,e Frlilu Bundesminister für soziale Verwaltung, 

bet:reffend Novellierung des Bauernkrankenversicherungsgesetzes! 

-.-0-
Mit 31.3.1966 wurden alle Witwen-·undElternrentenbezieher nach 

dem Kriegsopferversorgungsgese t·z, soweit· sie., bisher nur auf Grund dieser 

Rente bei den Gebietskrankenkassen·versichert-waren, nunmehr aber in den 

Kreis der Pflichtversicherten·nach-dem·Bauernkrankenversicherungsgeset~ 

f.en, bei den Gebietskrankenkassen-abgemeldet. Dies bedeutet für alle Be­

troffenen eine außerordentliche Härte. 

So ist zum Beispiel die Beitragsleistung von Beziehern der Witwen .... 

und Elternrente nach dem KOVG~idie bisher.monatlich 18,S S betrug, nach 

§ 17 des Bauernkrankenversicherungsgesetzes-auf.einen Betrag gestiegen, 

der sich zwischen 50 Sund 180s bewegt,.wobeiaußerdemdllrch den 20 ... pro­

zentigen Selbstbehaltdes Bauernkrankenversicherungsgesetzes eine geringe~e 

teistung erbracht wird. Im Augenblick.wird-diese.Härte noch durch den ver~ 

trag~IUbsen Zustand mit der Ärztekammer. verschärft. 

An~log bedeutet auch für die Kriegsinvaliden, soweit diese nun ~u 

den PfliQhtversicherten des Bauernkrankenversicherungsgesetzes zählen, 

diesee neue Gesetz eine wesentliche.Verschlechterungihres bisherigen Ver~ 

sicherungsschutzes. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bunde~­

minister für soziale Verwaltung die 

Anfrage 

Sind Sie bereit, dem Nationalrat.denEntwurf.für eine Novellierung 

des Bauer>nkrankenversioherungsgesetzes .. zuzulei ten, durch welche ein@ Be­

seitigung der bereits aufgetretenen Härten und Ungerechtigkeiten gegenUber 

Witwen- und Elternrentenbeziehern sowie Kriegsinvaliden erfolgt? 

-~-o-
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